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Die

Eröffnung
der woba
Von Ewald Classen, ZOrich

9.30 Besammlung im Blauen Saal der Muster¬
messe. Eröffnung der Ausstellung durch
den Präsidenten des Ausstellungskomi-
tes Direktor Dr. Meile. Begrüssung der
Presse durch den Präsidenten des Presse-
komites Dr. Edwin Strub.
Führung durch die Hallenausstellung.
Werkbundfilm.

11.30 Fahrt zur Kolonie Eglisee mit anschlies¬
sender Führung.

13.00 Mittagessen
15.30 Autorundfahrt mit kurzer Besichtigung:

Wohnkolonie Hirzbrunnen. Freiluftbad
Eglisee. Kolonie Gartenfreund. Hörnli-
gottesacker. Haus für alleinstehende
Frauen „zum Singer", Grossmarkthalle,
Lange Lohnkolonien, Antoniuskirche.

lautete das Programm mit dem die Pressevertreter zur
Eröffnung der «Woba» auf den 16. August 1930 vom Ausstel-
lungskomite eingeladen worden waren. Der Pressemann aus
Zürich, der pünktlich zu den Eröffnungsfeierlichkeiten in Basel

sein wollte, musste also recht zeitig sein Bett verlassen
in dem er sich wohl und geborgen fühlte vor den Wasserfluten

die auch in dieser Nacht wie die ganzen Wochen
vorher vom Himmel fielen. Doch als er gerade vor 6 Uhr
früh beim Morgenkaffee sass und überlegte, ob er, wie
tagtäglich, seinen Regenschirm unter den Arm zu klemmen
hätte oder ob er nicht doch vorsichtshalber auch noch den
Regenmantel mit zur Ausstellung nehmen solle stahl sich ein
Sonnenstrahl aus den Wolken, und dieser Sonnenstrahl wurde
nach und nach zu einer wahrhaftigen Frühsonne, die mit
ihrem Glanz ein gutes Omen für die beginnende Ausstellung
abgab. Auch die Wahrheit des Sprichwortes «Morgenstunde
hat Gold im Munde», durfte unser Berichterstatter an
diesem Samstage noch an sich selbst erfahren. Das wochenendliche

Kriegsgeschrei der teuren Gattin, «ich muss wieder
Geld haben», verklang nämlich ungehört und damit unerhört
an den bereits längst geschlossenen Pforten des Schlafzimmers.

Die Gute hatte eben mit einem derart frühen
Aufbruch nicht gerechnet. Denn als dieser Ausruf fiel, bestieg
unser Pressemann bereits den Frühschnellzug nach Basel.

Vier mächtige Standarten bauschten sich vor dem
Eingangstor des Mustermessegebäudes, das nun die Buchstaben
«WOBA» trägt im Wind als die Redakteure aller bedeutenden
Zeitungen und Zeitschriften der Schweiz zur Eröffnungsfeier
anrückten. Im blauen Saal der Mustermesse begann diese
Feier mit einem stimmungsvollen Musikstück, dem die
Eröffnungsrede von Dr. W. Meile, Direktor der Schweizer
Mustermesse, folgte. Er begrüsste die Vertreter des
Regierungsrates des Kanton Baselstadt, weiter die Vertreter
eidgenössischer und kantonaler Behörden, wirtschaftlicher Fach¬

organisationen unnd schliesslich die Vertreter der Presse.
Dann gab Dr. Meile einige Grundsätze bekannt, die richtunggebend

waren für Vorbereitung und Durchführung der
Schweiz. Wohnungs- und Bauausstellung. Er stellte vor allen
Dingen fest, dass diese Ausstellung entstanden wäre in enger
Anlehnung an die in Betracht kommenden wirtschaftlichen
und beruflichen Verbände, und dass die Abhaltung erst dann
endgültig beschlossen worden sei, nachdem die wichtigsten
Fachverbände ihre Zustimmung gegeben hatten. Ein weiterer
Grundsatz der «Woba» bestand darin, sich streng an ein
scharf umrissenes Ausstellungsprogramm zu halten und durch
diese Ausstellung nicht nur zu verkaufen, sondern auch zu
zeigen und zu belehren Erwähnenswert ist aus der Rede
noch, dass Subventionen von Bund und Kanton nur in
verhältnismässig recht bescheidenem Umfang in Anspruch
genommen wurden und dass ferner als oberstes Prinzip von
den Ausstellern typisch schweizerische Qualitätsarbeit in
Arbeit, Form und Farbe verlangt wurde.

Schliesslich wies Dr. Meile besonders auf die Kolonie
«Eglisee» hin, in der ein Teil der Darstellungen der
Hallenausstellung in angewandter Form gezeigt wird.

Gleich darauf erhob sich Redaktor Dr. Stub von der
Nationalzeitung in Basel, um ganz speziell die Presse zu
begrüssen. Er machte darauf aufmerksam, dass es trotz aller
Schwierigkeiten möglich gewesen sei die Ausstellung auf
den festgesetzten Termin nicht nur zu eröffnen, sondern
tatsächlich fertig zu zeigen. Er sprach mit beredten Worten
über das berechtigte Verlangen auch der untern Schichten
nach Licht, Luft und Sonne und sah aus dieser ersten
Wohnungsausstellung auf schweizerischen Boden eine neue
vielleicht erst in Anfängen befindliche Wohnkultur entstehen.

Ein gut vorgetragenes Musikstück beendete die
Eröffnungsfeier.

Die Führung durch die Hallenausstellung, die sofort
begann, erfolgte gruppenweise. Unsere Leser haben aus
verschiedenen Artikeln bereits erfahren, was auf der «Woba»
gezeigt wird. Infolgedessen können wir uns mit der
allgemeinen Feststellung begnügen, dass diese Ausstellung
tatsächlich ein Muster an Uebersichtlichkeit ist, und dass jeder
der sie besucht, zweifellos voll und ganz auf seine Rechnung

kommen muss. Besonders hinweisen möchten wir aber
doch darauf, dass nicht nur die auf der «Woba» gezeigten
Gegenstände einer eingehenden Beachtung wert sind, sondern
dass von jedem unserer Leser die Abteilung Wohnungswesen

aufgesucht werden soUte, die unter Leitung von
Professor Mangold, Basel, entstanden ist In dieser
hochinteressanten Abteilung wird nicht mit prunkvollen Ausstel-
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lungsstücken operiert, es werden vielmehr an Hand von
Tabellen, Photos und Modellen dem Beschauer Wohnungsund

Bauverhältnisse in der ganzen Schweiz vor Augen
geführt. In der Mitte des Raumes hängt eine Statistik des
Wohnungswesens des Kantons Baselstadt 1910—1950, ferner
Karten, Photographien und Tafeln, welche die Genossenschaften,

den Staat (SBB) und den Unternehmer als Bauherrn
zeigen. Andere Tafeln informieren über den privaten
Hausbesitz, die schweizerische Innenkolonisation, die
Baukostenverschuldung und bringen statistische Unterlagen zur Landfrage.

Auf dem weiteren Rundgang gab es nicht nur hinsichtlich
alter, neuer und zu neuer Möbeltypen, sehr viel zu sehen,
man konnte vielmehr auch aus den Ausstellungen der Gas-
und Elektrizitätswerke, der Kachelofen- und Zentralheizungsfirmen

recht viel lernen. Zu lernen gab es auch am grossen
Ausstellungsstand des Verbandes Schweiz. Hausfrauenvereine,

wo z. B. die Minimalkücheneinrichtung für einen Haushalt

(sie kostet in reichhaltiger Ausstattung Fr. 350.—) und
eine mittlere Einrichtung nebst «Wünschen für später» in
sehr anschaulicher Weise gezeigt wurde. Auch eine recht
gute Kleinküche für Gas und solche für Elektrizität sind
ausgestellt. Sehenswert für unsere Leser dürften vor allen
Dingen die in einer Folge aufgestellten hygienischen Räume
sein: Toilette- mit Duschraum, dasselbe dann mit Kleinstbad
(ach wie klein), ferner mit Kleinbad (auch noch klein), mit
Mittelbad, Grossbad und Luxusbad.

Recht viel Kunstgewerbe gibt es auch zu sehen. Schöne
Stoffe und Teppiche, guten und schlechten Wandschmuck,
SpiegeL bequeme und unbequeme KleinmöbeL komische
Glasfiguren die allerhand Tiere vorstellen sollen, sehr schöne
keramische Arbeiten, Beleuchtungsgegenstände und schliesslich

auch ganz der Zeit entsprechend das Geschmetter von
Radio und Grammophon.

11.30 Ukr fand man sich zur Fahrt nach Eglisee zusammen

über welche Kolonie im vorliegenden Heft ausführlich
berichtet ist. Das Mittagessen schmeckte allen Teilnehmern,
obwohl sie vom Hören und Sehen tatsächlich etwas ermattet
waren, vorzüglich.

15.30 Uhr begann die Autorundfahrt bei der die freundliche

Wohnkolonie Hirzbrunnen in langsamer Fahrt
durchfahren wurde, während man dem wunderbar gelegenen
grossartigen Freiluftbad Eglisee, das aber noch nicht vollendet

ist, eine eingehendere Besichtigung zuteil werden liess.
Ueber Kolonie Gartenfreund fuhren die 6 Autobusse zum
Hörnligottesacker, der für 60 000 Gräber Platz bieten wird.
Von dort ging es weiter zur Besichtigung des Haus für
alleinstehende Frauen «Zum Singer», dann nach der Grossmarkthalle,

den Langen Lohnkolonien und schliesslich zur
Antoniuskirche.

Ein kühler Schoppen auf der Solitüde tat den geplagten
Pressevertretern, die sich bald darnach in alle Winde zer-
streuten, gut.
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Wohnungspflege und Wohnungsaufsicht
Der Regierungsrat des Kantons Zürich hat vor

kurzem, gestützt auf das Gesetz betr. die öffentliche
Gesundheitspflege, eine «Verordnung über Wohnungspflege

und Wohnungsaufsicht» erlassen. Im Kanton

Zürich bestand bis heute keine gesetzliche Grundlage,
nach welcher die Gemeinden eine Wohnungskontrolle hätten
einrichten können, wie dies in manchen anderen Kantonen
schon lange der Fall war, wie z. B. in St. Gallen und Bern.
Die Stadt Zürich hatte schon lange das Bedürfnis nach
solchen Bestimmungen empfunden und um Erlass kantonaler
Kompetenzbestimmungen ersucht. Endlich ist eine solche
Verordnung erlassen worden, die aber noch der Genehmigung

des Kantonsrates bedarf.
Die Verordnung umfasst Wohnungen und einzelne

Wohnräume, Arbeits- und Schlafräume, ferner Gasthöfe, Herbergen,

Kostgebereien, Pensionen und Massenquartiere. Sie gibt
den Gemeinden sowohl das Recht der Aufsicht über den
baulichen Zustand und die gesundheitlichen Verhältnisse als auch
über die Art und Weise der Benutzung der Räume.

Insbesondere können die Gemeinden u. a. folgende
Bestimmungen aufstellen: Eine Wohnung muss eine Küche,
die Möglichkeit der Waschküchenbenützung, eigenen Abort
und mindestens einen heizbaren Wohnraum umfassen. Das
Aufbewahren übelriechender Waren usw. in Wohn- und
Schlafräumen und die dauernde Benützung von Wohnwagen
als Wohnung kann verboten werden, ferner das Ablagern
von belästigenden oder gesundheitschädlichen Stoffen in
Höfen, Gässchen, Winkeln usw., das Halten von Kleinvieh in
dicht bewohnten Quartieren, ebenso auf berechtigte Klagen
hin das Halten von Haustieren (Hunden, Katzen, Vögeln).
Auch sind Bestimmungen aufzustellen über den Unterhalt

und die zweckentsprechende Benützung von Wohnungen und
Arbeitsräumen und die Reparatur von Mängeln durch den
Hauseigentümer. Als Mindestmass für Schlafräume werden 10
Kubikmeter Luftraum pro Person, 5 Kubikmeter für jedes
Kind bezeichnet, für Arbeitsräume 10 Kubikmeter auf den
Arbeiter. Kinder dürfen vom zehnten Altersjahr an nicht im
elterlichen Schlafzimmer schlafen. Für sie und andere im
gleichen Haushalt lebende Personen müssen nach Geschlechtern

getrennte Schlafzimmer vorhanden sein

Die Gesundheitsbehörden können die Wohnungen seU>st

besichtigen oder sie durch Wohnungsinspektoren besichtigen
lassen, und zwar in der Regel ohne vorherige Anzeige. Schon
bestehende Wohnungen, die nicht allen Vorschriften
entsprechen, können weiter benutzt werden, sofern dies nicht
gesundheitsschädlich ist. Falls sich der Eigentümer weigert,
an baufälligen oder gesundheitgefährdenden Gebäuden die
nötigen Verbesserungen vorzunehmen, so kann die
Gesundheitsbehörde diese Gebäude oder Gebäudeteile bis zur
Behebung der Misstände als für Arbeits- oder Wohnzwecke
ungeeignet erklären. Zuwiderhandelnden wird Geldbusse bis
auf 1000 Fr. und amtliche Vollstreckung auf seine Kosten
im Nichtbeachtungsfalle sowie eventuelle Ueberweisung an
den Strafrichter wegen Ungehorsams gegen eine amtliche
Verfügung angedroht.

Die Verordnung entspricht einem Bedürfnis. Sie enthält
die Mindestanforderungen eines solchen Erlasses. Für eine
vernünftige Durchführung werden die einzelnen Gemeinden
schon sorgen; dass dies möglich ist, zeigt sich bei Städten
wie St. Gallen und Bern, wo solche Bestimmungen schon
lange in Wirksamkeit sind.

Die Wohnung der berufstätigen Frau
Im Anschluss an unseren Artikel über dieses Thema in

der August-Nummer unserer Zeitschrift verweisen wir auf
die Juli-August-Nummer der Zeitschrift «Wohnen und Bauen»
des Internationalen Verbandes für Wohnungswesen in Frankfurt

a. M. Sie ist dem Thema «Wohnung und Frau» gewidmet

mit einer Anzahl interessanter Artikel und Bildern,
welche zeigen, in welcher Weise in anderen Ländern
Wohnungen und Heime für berufstätige Frauen gebaut worden

sind. Beispiele sind dargestellt aus Wien, Frankfurt a. M„
München, Berlin, der Tschechoslowakei, Kopenhagen, England

und Basel; sie geben ein deutliches Bild, in welch
intensiver Weise in allen Ländern das Problem der Wohnung
für die erwerbstätige Frau studiert wird.

Besonderem Interesse dürften daher die Richtlinien
begegnen, welche der Wohnnngsausschuss der Arbeitsgemeinschaft

der Berufsorganisationen im Bund Deut-
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